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Die wechselvolle Geschichte des soz1alen Einschlusses
1m Deutschland des 19 und Jahrhunderts

Seı1lt den S0er Jahren erleht Gemennwesen eın heftiges Crescendo der Auseılin-
andersetzungen darüber, WCI, ohne deutscher Staatsangehöriger se1n, 1n der Bun-
desrepublık Deutschland leben darf, un! WCT darüber hınaus die deutsche Staatsan-
gehörıigkeit erwiırbt oder erwerben annn un: das Recht erlangt, ohne die
Vorbehalte, die das Recht den Ausländern auferlegt, 1n der Bundesrepublik
Deutschland se1n, AUS ıhr auszureısen un! 1n S1e zurückzukehren.

Die Problematik 1St voller Unterschiede un: Wıdersprüche. Zu vieltältig sınd dıe
Sachverhalte. 7 u ungleich 1STt das Wıssen ber S1e. Und verschieden sınd die eIt-
bılder un: die Interessen, VO denen her S1€e bewertet werden. Die Komplexıität 1St
orofß. Di1e Reaktion der öffentlichen Diskussion jedoch 1STt Vereinfachung.

In dieser Lage 1St die Wıssenschaft gefragt, Z Rationalıtät der Analyse un! der
Entscheidung beizutragen. ber auch für die Wıssenschaft o1bt GS nıcht 1L1UT einen
Zugang. Und keıine Diszıplın für sıch 1St imstande, eine umtassende Antwort auch
LLUr vorzuschlagen. Dieser Beıtrag versucht, die Möglichkeiten der Rechts- un! Ver-
tassungsgeschichte ın Betracht nehmen. uch S1e ann eın tertiges polıtısches
Programm 1efern. Vielleicht aber ann S1e helfen, das Problem besser verstehen.

Soz1ialer Einschlufß Gesellschaft Staat

Mıgration heißt, da{fß Menschen ıhre Umgebung wechseln ıhren geographischen
Urt, 1aber auch un!: gerade ıhren so7z71alen Ort ıhr menschlıches, dıngliches un: 1N-
stıtutionelles Umtfteld, ıhre prıvate un yesellschaftliche Lebenswelt. Wanderung
berührt die Wıirklichkeit des soz1alen Einschlusses: derer, die wandern; derer, VO

denen weggewandert wiırd: derer, be] denen zugewandert wırd Denn auch Abwan-
derung un Zuwanderung verändern dıe Arrangements des soz1alen Einschlusses
können S1e verändern.

Dıie ede VO soz1alen FEinschlu/s un: VO soz1alen Ausschlufß hat se1mt den 600er
Jahren des Jahrhunderts Konjunktur. Mıiıt ıhr verbindet sıch 1e] theoretische
Anmafßung un: politische Überfrachtung. Davon 1St 1er nıchts gemeınt. Hıer geht
CS 1Ur den nüchternen Kern, dafß die Lebenschancen der Menschen mıt eıner
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unüberschaubaren Vielfalt VO  e} Beziehungen un Bedingungen zusammenhängen:
MI1t der Famiuılıe, den Freunden un:! Nachbarn, MmMI1t Gruppen und Gesellschaften,
mMI1t den zahllosen Konstellationen des Erwerbslebens un der Bedarfsdeckung un:
MIt den Strukturen und Funktionen des Gemeıiınwesens, m1t den oöffentlichen (5U=
tern un Einriıchtungen, die das Allgemeıinere leisten, SOWI1e m1t den Normen, die
das alles Orlıentieren und schützen. „Sozialer Einschlufß“ bedeutet, da: der Mensch
VO einem hinreichenden Ensemble solcher Beziehungen un: Bedingungen UumSC-
ben IST. „Sozıaler FEinschlufß“ meınt diese „COondıt1o humana“

„Sozıaler Ausschlufß“ meınt demgegenüber wesentliche Defekte dieser „condıt1io
humana“, letztlich ıhr Fehlen. „Soz1ale Teilhabe“ dagegen 1St der Anteıl, den der
einzelne der onkreten Wirklichkeit des „soz1alen FEinschlusses“ nımmt: indem
1: den „soz1alen FEinschlufß“ beansprucht, ındem ST seıne Freiheiten un: den
Raum des „soz1ıalen Einschlusses“ mitgestaltet un:! austüllt.

Dıe Verwirklichung des soz1alen Finschlusses IST nıcht staatliche Grenzen gC-
bunden. Im Gegenteıil: S1e 1St nıcht 1Ur offen für Transnationalıtät; S1Ee 1sSt pri0r1
unıversell, W1€e alles Humane prior1 unıversel] 1ST. Gleichwohl hat der Staat eıne
wesentliche Bedeutung. Er das Recht, 1n dessen Bahnen die einzelnen, die pr1-

Gemeinschaften, die gesellschaftlichen Akteure, aber auch die Behörden des
Gemeılnnwesens den soz1alen FEinschlufß bewirken können: VO Famıilienrecht bıs
FA RE Arbeitsrecht, VO Unternehmensrecht bıs ZU Polizeirecht. Der Staat schafft
durch öffentliche 1enste un! Einrichtungen, durch die Infrastruktur, durch Fiı-
nanzıerungsprogramme und andere Politiken wesentliche Voraussetzungen dafür,
W1€e sıch der soz1ale Einschlufß vollziehen annn VO den Schulen bıs den Strafßen,
VO den Museen bıs den Krankenhäusern.
er Staat hat die Herrschaft ber das Gebiet. Seıin Recht, se1ne Einriıchtungen und

seine Politiken bestimmen die Lebensverhältnisse 1n seinem Gebiet und also auch
den soz1alen Einschlufßs. Der Zugang Zzu Staatsgebiet 1St eıne wesentliche Bedin-
gung dafür, dem soz1alen Einschlufß teilzuhaben, Ww1€ ıhn dieser Staat und W1e€
ıh dıe Gesellschaft derer, dıe 1n seinem Gebiet leben, möglich machen. Anders D
wendet: Die Bedingungen des soz1alen Einschlusses, WwW1e€e S$1Ce der Staat 1n seinem
Staatsgebiet SE ZEeN kann, stiıften eıne wesentliche Gemeinsamkeıt allen denen,
dıe 1m Inland leben also tür die „Inlandsgesellschatt“.

Die Staatsangehörigen sınd die geborenen Teilhaber des soz1alen FEinschlusses.
Als demokratische Staatsbürger haben S1e auch FEinflufßß darauf, w1e€e der Staat den
z1alen FEinschlufß gestaltet. Di1e Fremden (Ausländer un Staatenlose) bedürfen der
besonderen Zulassung: jedentalls Z Gebiet, vielleicht auch ZU soz1alen Eın-
schluß (und, WEEC1111 S1e überhaupt Mitwirkungsrechte haben, auch den Mıtwiır-
kungsrechten). Die „Inlandsgesellschaft“ mischt sıch AaUus beiden: aus den Staatsbür-
SCII} un! AaUS den Fremden.

Die Qualität des soz1alen FEinschlusses hangt schließlich wesentlich davon ab,; ob
der Staat den soz1alen Einschlufß nıcht 11UTE ordnet, sondern auch selbst gewährle1-
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ST@T; Soz1ale Teilhabe verwirklicht sıch prıimär, ındem die Menschen kraft ıhrer rel-
heiten den Raum des soz1alen Einschlusses füllen VT allem eLtwa indem S1Ee arbei-
ten und Einkommen verdienen, indem S1e damıt sıch und die Ihren unterhalten. SO-
z1ale Teıilhabe verwirklıicht sıch sekundär, WEeNnN andere oder Instıtutionen helfen,

Defizıte primärer Teıilhabe auszugleichen eLtwa durch Nachbarschaftshilfe,
durch Schadensersatz der durch Privatversicherung. Schließlich 1aber annn CS se1n,
da sekundäre Teilhabe wırksam 1Ur vermuittelt wırd, WECeNnN der Staat selbst
eintrıitt W1€ 6S hıerzulande un: heutzutage durch Sozialhilte un: Soz1i1alversi-
cherung, durch Jugendhilfe und Wohngeld un! vieles mehr geschieht. Der Staat ga-
rantıert den soz1alen Einschlufß un: gestaltet ıh mıt besonderer Intensıtät. Das
vertijeft die Prägung des soz1alen Einschlusses durch den Staat.

Die Spannung zwiıschen der Natıonalıtät un: der Allgemeinheit der Werte

ber der so7z1ale Einschlufß 1ST nıemals eine Leıistung allein des Staates. Er darf das,
WenNn GE den Menschen gerecht werden soll, nıcht se1InN. Er 1St elıne unendlich vielfäl-
tıge Leistung der einzelnen, ıhrer Gemeinschaften, der Gesellschaft un! des Staates.
Genauso W1€e Ausschlufß nıcht 1LLUTr eıne Sache des Staates, sondern auch eıne Sache
der Gesellschatt, gesellschaftlicher Kräfte und Gruppen, Ja auch einzelner se1n
haba® Staat un: Gesellschaft stehen 1n eıner ebenso offenen W1€E dichten Wechselbe-
zıehung.

Es sınd dıe Gegebenheiten der beiden Seıten un: die Entsprechungen zwıschen
ıhnen, die ber das Gelingen des Staates UuUnN der Gesellschaft entscheıiden. Dabej
wırd den ethnıschen, hıstorischen, zıvıliısatorischen un: kulturellen Befindlichkei-
ten der Gesellschaft 1e] ZUSELFAUL, VOT allem der Sprache. Und In der Tat 1STt die
Sprache eın sehr wichtiges Beıispiel; enn Staat un Gesellschaft sınd Kommunika-
t10N. ber letztlich mussen CS Werte se1n, die Gesellschaft und Staat mıteinander
verbinden. Vorfindlichkeiten stoßen immer die Grenze, Jenseı1ts derer S1e dem
deren nıcht gerecht werden. Nur Werte bringen Jjene Allgemeinheıit mı1t können
Jjene Allgemeinheit mıtbringen die auch dem jeweıls anderen verecht wırd Und
trotzdem leben auch Werte, WE S$1e die Wıirklichkeit bestimmen sollen, AaUS der
Kraft des Vorfindlichen. Was also IST CI W as eiınen Staat un: eine Gesellschaft gelın-
SCH aßt un: damıt auch dem Glück der Menschen, die 1n ıhnen leben, eiıne gyule
Chance oibt? Warum gelingt dıie Schweiz? Was hat das Frankreich VO  a 1871 sehr
gelingen lassen, da{fß auch die deutschen Elsässer un: Lothringer zOgerten, FL
deutschen Kaiserreich gehören? Warum erstickt Island nıcht seliner ethnıischen
Geschlossenheit? Inwiefern gelingen die USA? Woran scheitern viele atrıkanı-
sche Staaten? Eın Sack voller Fragen. Es 1sSt nıcht die Absıcht dieses Beıtrags, sS1e
beantworten. Nıcht einmal die rage soll jer aufgeworfen werden, WAanln Deutsch-
and gelungen, WAann CS mıß lungen 1St W1€ Deutschland gelungen, W1€ CS mıfßlun-
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SCH iSt: ber doch 1st diese rage der Hintergrund, VOT dem dıe Wechselbezüge Z7W1-
schen deutscher Staatlichkeit un: soz1alem FEinschlufß skızzıert werden sollen.

Die deutsche Entwicklung die Vorgeschichte
[ )as Gefüge, da einzelne, ıhre Gemeıinschaften, die Gesellschaft un der Staat
sammenwiırken, soz1alen Finschlufß gewähren, 1St 1ın der Weltgegend, 1ın der
heute Deutschland liegt, ebenso wW1e€ der moderne Staat selbst, eıne Frucht der eu

111 elit YTsSt mMIıt der grofßen europäischen Achsenzeıt 1800 ahm 65 seinen An-
fang. Das Mittelalter kannte CS och nıcht. Famaılıie, Hof und Haus vewährten
z1alen Einschlufßs, spater auch Klöster, Adelsgefolge un Heere, Tüntte un! äÜhnliche
Gemeinschatten. Klöster un! Stittungen boten auch sekundäre Hılfen ber eın
allgemeınes Netz subsidiärer sekundärer Hılten vab CS nıcht. uch einen Staat 1mM
spateren Sınn vab 6S nıcht. 1E Verantwortung der Herrscher für die Notleidenden
mochte Idee se1n. Ihre Verwirklichung blieb dıe seltene Ausnahme. SeIlt der trühen
euzeıt hatten dıe Armen ein Recht betteln: 1n ıhrer Gemeıinde, aber nırgends

Wer keiner Gemeinde zugehörte, hatte nıcht einmal eın Recht betteln.
Im Lauf der eıt wuchs das Mißverhältnis zwıschen der Kraft der vorfindlichen

Eınheıten, Einschlufß gewähren, un!: der Zahl derer, die FEinschlufß nachfragten.
Immer wenıger reichten Haus un: Hof, Gefolge, Kloster un! Heer AaUs, die
Menschen aufzunehmen, die soz1alen Einschlufßß brauchten un! suchten. ıne jel-
zahl demographıischer, polıtischer, gesellschaftlıcher, wiırtschaftlicher, technischer,
nıcht 7zuletzt auch relig1öser Entwicklungen trieben diesen Prozefi Besonde-
FG Ausdruck tand 1ın dem Bereich der abhängigen Arbeit. Immer mehr machte
sıch dıe Lohnarbeit breıt: der kurztaktıge Austausch VO Leistung un: Gegenleı-

für eıne Stunde, eınen Tag, allentfalls eıne Woche Jedes Deftizit Arbeitskraft
oder Arbeitsnachfrage wurde Danz un! Sal AT Rısıko dessen, der auf seiınen Art-
beıitslohn angewılesen W afl. Die Arbeıit Wäl, WI1€e arl Marx spater einschärten sollte,
TAAGT: Ware veworden.

Im 18. Jahrhundert erreichte diese Entwicklung ıhren Tietpunkt. Die charen
Entwurzelter durch das Land un! gefährdeten ımmer Ööfter un: bedrohlicher
auch die Sıcherheit derer, die ıhren soz1alen FEinschlufß hatten. Das Reich W ar außer-
stande reagıeren. uch die Masse seıner Glieder konnte un:! wollte CS nıcht. 1 )as

etwa 3000 reichsunmuıittelbare Herrschaften. Selbst die wichtigeren ıh-
L1CIL, welche dıe Beteiligung Reichstag erlangt hatten, ıhrer 159 Was 1M-
IHNEGEI den soz1alen Einschlufß auspragen mochte, manıfestierte sıch 1n eınem Dickicht
VO  z Rechten un: Wırklichkeiten: VO Eınzelheıiten, die alle Paal Meilen anders se1ın
konnten, un: VO  e Gemeıinsamkeıten, die benachbarte Herrschaften, Bünde oder
Regionen oder vielleicht auch das Reich durchzogen. Spezıfische Regelungen
etwa für die Tünfte un! den Kaufmannsstand 1n eıner Reichsstadt der für die
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Grundherrschaft ın einem Herzogtum estimmten die Realıität des soz1alen FEın-
schlusses sehr viel mehr, als die Grenzen der 3000 Herrschaften. Von allgemeinen
Regeln personaler Zugehörigkeit diesen Herrschaften oder gar ZU Reıch, W1€
sS$1e spater als Staatsangehörigkeit selbstverständlich werden sollten, konnte ohne-
1eSs nıcht die ede se1InN.

Freilich Aaus diesem „ırregulare alıquod COTrPDUS et ONSIro siımıle“ „einem 1r -
regularen und eınem Oonstrum Ühnlichen Gebilde“), W1€ Samuel Pufendorf SagtLe, 1mM-
LNET mehr Herrschaftsgebilde herausgewachsen, die Ansätze moderner Staatlichkeit
verwirklichten: die Terrıitorialstaaten W1€e ELW. Bayern. ber auch S1€e zogerten, 1ın dıe
Pflicht des soz1alen Einschlusses einzutreten. Die Krıse des 18 Jahrhunderts jedoch

N Reformen. Klassischen Ausdruck ftand der CC Gelst ann 1m Preufßischen
Allgemeinen Landrecht VO  . /94 Dort (Zweıter eıil Neunzehnter Titel) heilßt CGS

„Dem Staate kommt Z für die Ernährung und Verpflegung derjenigen Bürger SOrSCH, die sıch
ihren Unterhalt nıcht selbst verschaffenDeutschland den Deutschen?  Grundherrschaft in einem Herzogtum bestimmten die Realität des sozialen Ein-  schlusses sehr viel mehr, als die Grenzen der 3000 Herrschaften. Von allgemeinen  Regeln personaler Zugehörigkeit zu diesen Herrschaften oder gar zum Reich, wie  sie später als Staatsangehörigkeit selbstverständlich werden sollten, konnte ohne-  dies nicht die Rede sein.  Freilich waren aus diesem „irregulare aliquod corpus et monstro simile“ („einem ir-  regulären und einem Monstrum ähnlichen Gebilde“), wie Samuel Pufendorf sagte, im-  mer mehr Herrschaftsgebilde herausgewachsen, die Ansätze moderner Staatlichkeit  verwirklichten: die Territorialstaaten wie etwa Bayern. Aber auch sie zögerten, ın die  Pflicht des sozialen Einschlusses einzutreten. Die Krise des 18. Jahrhunderts jedoch  zwang zu Reformen. Klassischen Ausdruck fand der neue Geist dann im Preußischen  Allgemeinen Landrecht von 1794. Dort (Zweiter Teil. Neunzehnter Titel) heißt es:  „Dem Staate kommt es zu, für die Ernährung und Verpflegung derjenigen Bürger zu sorgen, die sich  ihren Unterhalt nicht selbst verschaffen ... können.“ ($ 1)  „Denjenigen, welchen es nur an Mitteln und Gelegenheit, ihren und der Ihrigen Unterhalt selbst zu  verdienen, ermangelt, sollen Arbeiten, die ihren Kräften und Fähigkeiten gemäß sind, angewiesen wer-  den.‘ (S 2)  „Stadt- und Dorfgemeinden müssen für die Ernährung ihrer verarmten Mitglieder und Einwohner  sorgen.“ ($ 10)  Aber auch:  „Fremde Bettler sollen in das Land nicht gelassen, oder darin geduldet, und wenn sie sich gleichwohl  einschleichen, sofort über die Gränze zurückgeschafft werden.“ ($ 4)  Damit waren elementare Regeln etabliert, welche die weitere Entwicklung bestim-  men sollten, nach denen der moderne Staat sozialen Einschluß gewährt: Vorrang hat  der primäre Einschluß durch eigenen Erwerb und Unterhalt. Sekundäre Strukturen  sind allgemein nur in der Weise ausgebildet, daß der Staat mittels der Gemeinden sub-  sidiär eintritt. Das Staatsgebiet ist ein Raum des sozialen Einschlusses. Die Inlandsge-  sellschaft wird dadurch geprägt. Fremde, die sich und den Ihren die soziale Teilhabe  primär, aus eigener Kraft, durch den Gebrauch ihrer Freiheiten und ihres Eigentums,  verschaffen, können Zugang zum Staatsgebiet finden. Fremden, die auf sekundären  Einschluß angewiesen sind oder sein wollen — sei es auf Betteln und Almosen, sei es  auf die Armenfürsorge der Gemeinden —, ist das Staatsgebiet verschlossen.  Die Zeit des Deutschen Bundes  Durch Reichsdeputationshauptschluß und Wiener Kongreß entstand ein neues  Deutschland: in zunächst 41 Staaten, lose vereinigt im Deutschen Bund. In dieser  Staatenfamilie wird nun ein halbes Jahrhundert lang viel gelernt, um sozialen Ein-  schluß zu gewähren. Gelernt für uns alle. Gültiges bis in die Gegenwart. Die Not-  23können.“ $

„Denjenigen, welchen 1Ur Mıiıtteln und Gelegenheit, ihren und der Ihrigen Unterhalt selbst
verdienen, ermangelt, sollen Arbeıten, die ihren Kräften un Fähigkeiten gemälfßs sınd, angewıesen WEECI-

den.  CC ($
„Stadt- und Dorfgemeinden mussen für dıe Ernährung ıhrer verarmtfen Miıtglieder und Eınwohner

sorgen. ” $ 10)

ber auch

„Fremde Bettler sollen In das Land nıcht gelassen, der darın geduldet, und WE S1e sıch gleichwohl
einschleichen, sotfort über die Gränze zurückgeschafft werden.“ ($ 4)

Damıt elementare Regeln etablıert, welche dıe welıtere Entwicklung bestim-
HIGEH sollten, ach denen der moderne Staat soz1alen Einschlufß gewährt: Vorrang hat
der prımäre Einschlufß durch eigenen Erwerb und Unterhalt Sekundäre Strukturen
sınd allgemeın 11LUr ın der Weı1se ausgebildet, da der Staat muıttels der Gemeinden sub-
sıdıär eintritt. Das Staatsgebiet 1ST eın Raum des soz1alen Einschlusses. Dıie Inlandsge-
sellschaft erd dadurch epragt. Fremde, dıe sıch un den Ihren die soz1ale Teilhabe
priımär, aus eigener Kraft, durch den Gebrauch ihrer Freiheıiten und ıhres E1gentums,
verschaffen, können Zugang Z ON Staatsgebiet finden. Fremden, die auf sekundären
Einschlufß angewıesen sınd der se1n wollen sEe1 CS auf Betteln und Almosen, sEe1 CS

aut die Armenfürsorge der Gemeinden 1STt das Staatsgebiet verschlossen.

Die eıt des Deutschen Bundes

Durch Reichsdeputationshauptschlufß un Wıener Kongrefß entstand ein
Deutschland: ıIn zunächst 41 Staaten, lose verein1gt 1m Deutschen Bund In dieser
Staatentamılie W1I'd I11U ein halbes Jahrhundert lang 1e] gelernt, soz1alen Fın-
schluß vewähren. Gelernt tür uns alle Gültiges bıs in dıe Gegenwart. Di1e NIOt-=
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wendıgkeıt der Ordnungseinheıt Staat. Die Notwendigkeıit verläfßlichen Rechts.
Und die Notwendigkeıt VO Freiheit, Gleichheit und Sıcherheit. Das Zusammen-
spiel VO (zesetz un Freıiheıt, 1ın dem Privatheit und Gesellschaft Gestalt finden.
Allmählich auch die Partızıpation der Burger (Gemeinwesen. Der bürgerliche
Rechtsstaat entsteht, der Verfassungsstaat. Hilte un: Schutz für den chwächeren
sind och keine Prioritäten des Staates. [)as Arbeitsrecht bleibt auf seıiner Nullınıe
soz1alen Einschlusses. Nur dıe Armenfürsorge der Gemeı1inden bıldet eıne Uuntere

Grenze den Preıs der Diskriminierung ıhrer Empfänger.
Wem oilt dieser Einschlufß? In diesem Punkt sınd dıe Staaten unfertig. Staatsge-

walt un:! Staatsgebiet sınd eın Erbe des Wıener Kongresses. Das Staatsvolk mussen
die Staaten selbst deftinieren. Die Staatsangehörigkeıt wırd erftunden un! geregelt.
S1e knüpft dıe Abstammung ber CS bleiben Türen offen, auch andere
einzubeziehen: kraft prıvater Freiheıit (insbesondere durch Fleirat) un! kraft
behördlicher Entscheidung (durch Eınbürgerung). och die Eıeenen, welche die
Staatsangehörigkeıt umschreıbt, sind nıcht alleın. Zur Inlandsgesellschaft gehören
auch die Fremden. Fur S$1e oilt eıne doppelte Ordnung: auf der eınen Seıte das rTrem-
denrecht, das den Zugang un: den Auftenthalt der Fremden dem umfassenden,
freien Ermessen der Fremdenpolizei unterwirft; auf der anderen Selte die Ordnung
des soz1alen Einschlusses. Sıe annn 7zwıischen Eıgenen un Fremden unterscheiden

eLtwa eım Zugang ZU öffentlichen IDienst oder wichtigen Gewerben. ber
S1e muf{ß keinen Unterschied machen. Nur eines 1st allgemeın: Der Fremde, der Ar-
menfürsorge braucht oder bettelt, gehört nıcht 1Ns Land IDIEG Ausweısungspraxı1s
die „Ausschaffung“ gehört z mx FElend der eıt

Das oilt Staat für Staat: für Lübeck W1€ für Baden, für Waldeck WwW1€ für Sach-
N  - Nıcht 1L1UT der Franzose 1St ın Lıppe Ausländer, sondern auch der urttem-
berger. So wırd der Raum des soz1ıalen Einschlusses CHS Zumal sıch auch die
deutsche Frage stellt. Das Frankfurter Parlament zeıgt, da{fß der Verfassungsstaat
eıne Antwort aut dıe deutsche Frage se1ın annn Bleibt 1U  — das Dilemma: eın Staat
aller Deutschen mıt Osterreichs „J a V seınen niıchtdeutschen „Völkern“, oder
eın Staat der meısten Deutschen mı1t dem preufßischen „Neın“ seınen Minder-
heıiten.

Norddeutscher Bund Deutsches Reich

Der Norddeutsche Bund macht 1n den wenıgen Jahren selnes Bestehens den Bund
Zzu mafßgeblichen Raum des soz1alen Einschlusses: eıne erstaunliche polıtische
un ordnungstechnische Leıistung. Das Reich trıtt 1n diese Rechtslage e1In. Die
Staatsangehörigkeıt 1n eiınem Gliedstaat oilt danach als Staatsangehörigkeit 1n jedem
anderen Glhiedstaat. Im DaNzZCH Reich herrscht Freizügigkeit. Es 1sSt eın gemeınsamer
Markt mi1t einheitlichem Handels- un: Gewerberecht. Der Vollzug der Armenfür-
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1St VO der Heimatgemeinde gelöst, dafß auch S1€e der Freizügigkeit nıcht
mehr 1m Weg steht. Das Reich vertieft diese Entwicklung energisch. 1ıne Reihe VOINl

Kodifikationen modernıiısiert un: vereinheıtlicht Privatrecht un:! Jüustiz. 1900
schließt das Bürgerliche Gesetzbuch diesen Proze{(ß 1b Eıner Retform des Arbeiıits-
rechts freilich versagt sıch das Reich

Um bedeutsamer 1St dıe Sozialversicherungsgesetzgebung, die schon 1881, e1in
Jahrzehnt ach der Reichsgründung, einsetzt. S1e verändert den soz1alen Einschlufß
grundlegend. S1e knüpft die aktiıve Teilhabe Die Erwerbsarbeit ermöglıcht die
Zahlung VO Beıträgen. SO erwirbht der Arbeiter auch eın Recht auf soz1ale Sıcher-
eIlit. Die Sozialversicherung führt den Arbeiter den bürgerlichen Rechtsstaat
heran. Zudem unterstreicht S1e die Freizügigkeıit. Die Anwartschaften A ıhr lassen
sıch mıtnehmen.

Der Einschlufß oılt ın erstier Linıe den Staatsangehörigen der Gliedstaaten. Die
Minderheiten iıhnen, ea die Sorben oder die Polen, haben nıcht immer den
gleichen Zugang schon der Sprache Das wiırd nıcht kompensıtert. Mehr
oder mınder 1St CX gewollt. Das Ziel 1STt iıhre Assımilation. Den Ausländern R
ber dauert das doppelte Regıme fort: einerseılts das Fremdenrecht:; andererseıts die
Ordnung des soz1alen Einschlusses. Das Fremdenrecht hei(ßt ach W1e€ ViC)E:: Ermes-
SCI1 der Fremdenpolizei. Die Ordnung soz1alen Einschlusses dagegen unterscheıidet
immer wenıger zwiıischen Deutschen un:! Ausländern. Selbst die Armenfürsorge
Ausländer 1St Jetzt möglıch. Der orößere Sprung ach VOTN 1St jedoch die Soz1ialver-
sicherung. S1e schützt jeden Arbeiter den Deutschen W1€e den Fremden. Entsche1-
dend Ist dafl ın Deutschland arbeitet und ebt Leistungen ın eın anderes Land
und eıner anderen e1lıt machen Probleme.-Sie bedürfen eiıner besonderen Rege-
lung. ST allmählich kommt CS entsprechenden Verträgen. Ö1e beweıisen, da{fß
sıch miı1t der Sozlalversicherung nıcht 1U  - CH6E Grenzen, sondern auch eın
Potential der Entgrenzung ergeben hatte. och bleibt auch wahr Der Vorbehalt
der Fremdenpolizei annn dıe Toleranz des soz1alen Einschlusses konterkarieren.
Und davon wırd systematısch Gebrauch gemacht: So, WE die russıschen un: pol-
nıschen Landarbeiter ach jeder Saıson CZWUNSCH werden, in ıhr Land zurückzu-
kehren.

Vieles mischt sıch also das Partikulare der Länder, das Deutsche, das Allgemeine
und Offtene. 913 o1bt das Reichs- un: Staatsangehörigkeitsgesetz der Entwicklung
einen sıgnıfikanten Akzent: Die Staatsangehörigen der Länder sınd nunmehr
oyleich Staatsangehörige des Reıichs. 1934 wırd die Staatsangehörigkeit der Länder
abgeschafft werden.
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Weıimarer Republık
Erster Weltkrieg, Revolution, Republik un: Versaıiller Vertrag andern ll dem
sehr vieles. Deutschland WIrFr d „deutscher“ Wo immer die Verhältnisse vorher
9dafß eher eın Nıchtdeutscher zuvıel 1n Deutschland leben sollte, als eın Deut-
scher zuvıiel 1m Ausland, 1St das 11U umgekehrt.

Dıie Weıimarer Republik verdichtet den soz1alen Einschlufßs. Das Arbeitsrecht wırd
vielfältig 1ın Rıchtung auf mehr soz1alen Schutz un: Partızıpation verändert. Nach-
haltıg wırd auch das sekundäre Eıntreten des Staates durch so7z1ale Leistungen ent-
wickelt. Die Armenfürsorge verliert ıhre diskriminıerende Wırkung. Sıe wiırd auft
der Ebene des Reichs vereinheıtlicht und reformıiert. Dıie Famiuılie wiırd darüber hin-
Aaus durch dıe Dienste der Jugendwohlfahrt erganzt. Dıie Hılte für die Arbeıtslosen
wırd einem 5>ystem der Arbeıitslosenvermittlung un!: der Arbeıitslosenversiche-
LULNLS ausgebaut. Angesıchts der iımmensen Opfter Gesundheıit un: Leben, dıe der
Krıeg verursacht hatte, mu{ eıne umfassende Kriegsopferversorgung eingeführt
werden. FEın wichtiges Prinzıp sekundären soz1ıalen Eınschlusses, das MmMI1t den
Rechtsinstituten des Schadensersatzes un: des Opfterausgleichs, der Amtshaftung
und der Gefährdungshaftung schon eiıne lange un immer dıtferenzierter WVOL-
ene Geschichte hınter sıch hatte, ertährt damıt eıne eu«e Entfaltung: da{fß dıe Ver-
antwortun tür eiınen Schaden auch eıne Verantwortung für dessen Ausgleich 4US$S-

löst; un: da 1es auch den Staat oalt. Spater, ach dem nationalsozialistischen
Unrechtsstaat, wırd dieses Prinzıp seıne Bedeutung ETINEUL erweIılsen. Insgesamt C
wınnt der Selbsteintritt des Staates 1in den soz1alen Einschlufß sechr Gewicht.

uch der Beıtrag des internatıonalen Rechts ZUrTr Gestaltung des so7z71alen FEın-
schlusses trıtt 1n eıne Curc Ara e1In. Die Zahl der bilateralen Nerträge, durch die das
Reich den soz1alen Einschlufß der deutschen Staatsbürger 1mM Ausland un: der A4US-

ländischen Staatsbürger 1mM Inland regelt, ste1gt rasch Mıt dem Versauiller Vertrag
WAar dıe Internationale Arbeitsorganısation geschaften worden. S1e machte sıch
rasch die Arbeıt, das Allgemeine des so7z1alen Einschlusses artıkulieren: -
genüber den natıonalen Ordnungen, auch durch den Schutz der jeweıls Fremden.
Der Grundwiderspruch, dafß die Verwirklichung VO Einschlufß immer eiıne Grenze
ach „draufßen“ verlangt; da{fß der Sınn VO Einschlufß aber auch verlangt, sıch ach
draufßen erstrecken, wırd deutlich WwW1€ nıe vorher.

In anderthalb Jahrhunderten WAaT Deutschland sOmıt e1in Land eines ımmer dıfte-
renzlerteren un dichteren soz1alen Einschlusses geworden. Seine Ordnung sollte
der Inlandsgesellschaft ein Mindestmafß zıvılısatorıscher Einheit gewährleisten.
och Wr Deutschland damıt 11UT eın zuweılen ein besonders tüchtiges Beispiel
ın eiınem Umfteld VO Staaten, die einen äıhnlichen Weg singen.
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Das „Dritte Reich“

Diese Entwicklung fand 1933 eın jJahes, yrundstürzendes Ende Von den ersten
tunden der nationalsozialistischen Herrschaft wurde die Inlandsgesellschaft SC
spalten: 1n Eingeschlossene un: Ausgeschlossene. Diese Gegenüberstellung soll
nıcht heißen, der natıonalsoz1ialıstische Staat habe die Regeln des Einschlusses
verändert gelassen. Der Einschluß hıeflß „Volksgemeinschaft“ mıiıt all den Wan-
SCIL, die VO daher eingefordert wurden. Der autorıtäiäre Führerstaat un: selne Dop-
pelherrschaft VO Staat und Parte1 veränderten rasch un: immer weıtergehend die
Vorschriften, mıt denen der Staat den soz1alen Einschlufß regelt, und mehr och dıe
Wiırklichkeiten, durch dıe Politik und Gesellschaft dem so7z71alen FEinschluß Gestalt
yaben. Irotzdem behielt der soz1ale Einschlufßß eıne vielfältige Ahnlichkeit mI1t dem,
W as überkommen un:! gewohnt W AT. Viele sahen auch Vorteile: VO der Vollbe-
schäftigung bıs ZUr Famıilienförderung. So entstand der verbreıtete Eindruck eıner
wesentlichen Kontinuıität, den manche Rückschau heute och wıedergı1bt.

Damıt wırd nıcht 11UT übersehen, W1€ sehr sıch die Natur des Einschlusses gean-
ert hat Damıt W1 I'd VOIL allem übersehen, welches Ausmaf( VO  — Ausschlufß damıt
einherging. Er WAaTr die vollkommenste Verkehrung allen FEinschlusses bıs hın ZUIT.

Vernichtung: die Verweıigerung der intımsten Lebensgestaltung durch Partner-
schaft, Ehe, Famılıe; die Verweigerung zunehmend jeder beruflichen Tätigkeit un:!
fast jeden Erwerbs bıs Z schliefßlichen Verkehrung der Arbeit 7AGAn Zwangsarbeıt;
die Wegnahme der Zerstörung des E1gentums; das Verbot aller öffentlichen un!:
die oröbste Behinderung aller priıvaten Entfaltung; dıe Peinigung durch Auflagen
und Verbote: der Mangel CGuütern aller Art: die Einschränkung und der Entzug
der soz1alen Leistungen; dıe bodenlose Herausnahme aUus jedem Schutz des Rechts;
körperliche un: psychische Qualen; die Aufhebung jeder Privatheıt: die Erniedri-
SUunNns Z Objekt. Das alles geschah MIt Staatsangehörigen. ber auch MmMI1t der
Staatsangehörigkeıit selbst wurde manıpuliert. Schon 933 Wr eın (Gesetz9
kraft dessen miıßliebigen Personen die Staatsbürgerschaft 1aberkannt werden
konnte. Nıcht zuletzt sollten damıt Emigranten 1n dıe Staatenlosigkeit verstofßen
werden. Gewi( wurde mıt al diesen Ausschlüssen keine Gruppe schwer getrof-
fen W1€ die Juden un: „andere Fremdvölkiısche“, VOT allem also die Sıntı un:! Roma.
och konnte alles, W ds „gemeıinschaftsiremd“ oder „artiremd“ gyeNANNL wurde,
kraft „Sonderrechts“ und „Sonderbehandlung“ diesen Ausschlüssen unterworten
werden: Homosexuelle, Straftäter, Arbeıtsscheue, Alkoholiker, Bettler, ebenso 1aber
politische Gegner, Kommunıisten, Christen un weıter. Es vab keıine feste
Grenze. Und WeTr ımmer VO der Kontinulntät des Einschlusses spricht, vergı1lst, W1e€e
sehr CS den soz1alen Einschlufß verändert, WEeNN das Rısıko, aut die Selite des Aus-
schlusses geraten, grofß un: unabsehbar 1St.

Im Zug der Eroberungen breitete Deutschland un: WCeI ımmer ın seinem Na-
Inen redete un: handelte die Verführung des Einschlusses un! den Terror des
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Ausschlusses ber die Mehrzahl der Länder Europas. Auf der eınen Seılite wurden
Volksdeutsche „eingesammelt“, eingeschlossen werden. Auf der anderen
Selite wurden dıe unterschiedlichsten Methoden des Ausschlusses SaNzZCI Völker
entwickelt. en Polen wurde 1ın den „eingegliederten Ostgebieten“ un: 1m Gene-
ralgouvernement eıne Herrschaft auferlegt, dıe der Unterdrückung, der Ausbeu-
Lung un der Vernichtung diente. [)as sowjetischen olk wurde weıl dıes, W1€ die
nationalsozialistische Führung’ nıcht eın Krıeg, sondern eın „Weltanschau-
ungskampf“ Wr Jjense1ts des Kriegsrechts dem Verhungern un Erfrieren, der
Zerstörung seiner Heımstätten, der Wegnahme seiıner Habe, der Vertreibung un!
der Zwangsarbeıt un! ımmer wıeder auch der Hınrıchtung aUSZESELZL. uch auf
dem Balkan geschah Vergleichbares. ber selbst 4aUusSs den westlichen Nachbarstaa-
tCM, In denen Deutschland sıch grundsätzlich das Kriegsrecht hıelt, wurden
Zwangsarbeıiter rekrutiert und politisch Verdächtige 1ın Konzentrationslager VEI=-

schleppt. Juden schliefßlich überall rechtlos, der Ausbeutung, der Mißhand-
lung un der Vernichtung preisgegeben. Selbst die Verbündeten wurden SCZWUN-
SCIL, S1e auszulietern. So sollte Europa eıne „völkısche Ordnung“ bekommen.

Kontrollrats-Deutschland

Nach dem Kriegsende wurde Deutschland wiıieder eın Land des FEinschlusses. Dıie
Normalıtät des Eınschlusses, deren Pfad 1933 verlassen worden W al, W arlr freılıch
dahın Einschlufß konnte ZWAaTr weıterhın alles das bedeuten, W as C® einmal bedeutet
hat ber 6S hıel auf vieltaltıge Weıise auch Neues: auf der eınen Selite das urf-
tıgste un! Notwendigste, auf der anderen Selite Wiederherstellung, Wıedergutma-
chung, Entschädigung. Von Grund auf verändert W ar auch der Kreıs derer, die Eın-
schlufß brauchten un: nachfragten. [a vab 6S dıe Deutschen, die och der wiıieder
ın iıhrer Heımat aICIl, die Deutschen, dıe PNN AT 1mM Kontrollrats-Deutschland
hause WAarrcChl, ıhre alte Heımat LU 1aber nıcht erreicht der vermıeden haben: die
deutschen Staatsbürger un: Volksdeutschen, die aus den Ländern Miıttel-, (Jst- un!
Südosteuropas geflohen VO der „völkıschen Ordnung“ Oort zurückgelas-
SCI1 worden der sONsStwIı1e VO den Opfter- un: Slegerstaaten un! -völkern
vertrieben wurden. IJa schliefßlich die Deutschen, dıe A4US aller Welt VO den
(Orten ıhrer Emigration oder ıhrer Internierung zurückkehrten. Und da die
vielen Fremden, die VO der deutschen Gewaltherrschaft 1n die deutschen Fabrıken,
Gefängnisse un: Konzentrationslager verschleppt worden un: 1U darauf
-9 ach Hause zurückzukehren oder einen anderen Platz für ıhre Zukunft

tinden. Fur dieses Deutschland handelten zunächst V ()1: allem die Siegermächte
tür dieses Deutschland un auch dieses Deutschland. NOr allem die Betreu-
un der remden Opfer W ar vorrangıg ıhre Sache DDarunter und daneben wuchsen
auch wıeder deutsche Strukturen un:! tellen. uch die staatlıchen Institutionen des
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soz1alen Eıinschlusses wurden wıieder wırksam. Oft konnten auf die Heraus-
torderungen annn 1aber doch 1Ur C Instıtutionen antworie

Wıe n1ıe vorher un nNn1ıe nachher wurde 1n diesen Jahren sıchtbar, WwW1€ 1e] Zer-
storung die nationalsozialistische Katastrophe hınterlassen hat un: W1e viel Zer-
storung darauf wartete, 1ın den alten un: den Ordnungen des soz1alen Eın-
schlusses aufgehoben werden.

Das geteilte Deutschland

949 entstanden die beiden deutschen Staaten. Auf Je eiınem Tel des deutschen
Staatsgebiets boten S$1e Je eınem Teil der Deutschen so71alen Einschlufß un das auft
die unterschiedlichste We1se. Die Deutsche Demokratische Republıik W arlr eın SO71A-
listischer Staat: der sıch als eın Neuanfang 1ın der deutschen Geschichte verstand.
Der allgemeinste Nenner dieses Staates hieflß „Geschlossenheıt“ ach ınnen und
außen. Das Wort „Einschlufß“ Zzewınnt, auf die Deutsche Demokratische Republık
angewandt, viel VO seiner natürlichen Bedeutung zurück. Di1e Bundesrepublik
Deutschland verfolgte demgegenüber eın vieltältig offenes Konzept: 1m Innern, A Sn
genüber dem QZUANZEN Deutschland, gegenüber Europa, gegenüber der internatıona-
len Gemeimnschaft. Das offene Konzept der Bundesrepublik Deutschland WAal, WI1e€e
die Entwicklung zeiete; auch offen für dıe Zukuntft. Das rechtfertigt CS hıer, den
Blick auf dıe Bundesrepublık konzentrieren.

Noch das Vereinigte Wırtschaftsgebiet hatte die Selbstverständlichkeit, da{fß die
Wırtschaft gelenkt werden mu(ß, überwunden. Diese Selbstverständlichkeit W ar

ter. dem Nationalsozıalısmus, 1m Krıeg un EFNEeUTt 1n der Nachkriegsnot vewachsen.
Nun, VO  z 1948 A  } belebten Vısıon un! Praxıs der „sozı1alen Marktwirtschaft“ die al-
ten Muster des soz1alen Einschlusses: das Zusammenspiel VO  > Gesetz und Freiheıit,
VO Privatheit, Gesellschaft un:! Staat. Teilhabe durch Freiheıit wurde eıne CUHE un:
allgemeinere Erfahrung. Di1e Grundrechte des Grundgesetzes un dıe Wıirklichkeit
der Bundesrepublik bekräftigten einander. Nıcht wenıger aber Walr der Staat vielfäl-
t19 gefordert: dıe Ordnungen der Freiheit klären: Freiheit und soz1alen
Schutz ZU Ausgleich bringen; soz1alen Einschluf6ß dort gewährleısten,
Freiheit allein keinen gerechten FEinschlufß ote iıne Fülle VO Problemen drängte:
Rückstände der hıstorischen Entwicklung, Ungerechtigkeiten un! Opfter der nat10-
nalsozıalistischen Zeıt, dıe Not der Katastrophe, das Mißverhältnis zwischen den al-
ten Sozıialleistungssystemen un:! den Wırkungsbedingungen der Gegenwart. Eın CI-

tolgreiches 5System entstand. Wohlstand Wurd€ erreıicht. Und 8 wurde ZEU19:

Versuchung. Neben die Teilhabe durch Freiheit Lrat ımmer mehr dıe Teilhabe sıch
1m Arbeıtsrecht, 1n der Daseinsvorsorge, 1ın den Sozialleistungssystemen. Damıt VeI-

lor das 5System des FEinschlusses Selbstverantwortung un: Inıtiatıve, Produkti-
vität un:! Flex1bilıität. Fuür viele treilich SCW al 6S gerade Attraktivität.
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Die zentralen Träger un:! Nutzer dieses Systems die Deutschen, dıe ın der
Bundesrepublıiık lebten. och hatte diese Bundesrepublik eıne Doppelnatur: einmal
ıhr reales Se1in als der Staat auf dem Gebiet seıner Länder un als der Staat der Deut-
schen, die autf diesem Gebiet lebten; das andere Mal das virtuelle Se1in als eın politı-
sches und rechtliches Subjekt, das hne die Vollmacht der Sıegermächte, auch
ohne dıe reale Exıstenz der Deutschen Demokratischen Republik 1ın rage stel-
len auch Verantwortlichkeiten des Deutschen Reichs wahrnahm. Die Bundes-
republık Deutschland stellte sıch damıt 7zwischen Vergangenheıit un: Zukunft: als
TIreuhänder des handlungsunfähig gewordene Reiches:; un als reuhänder eınes
künftigen, wıedervereıinıgten Deutschlands. Auf welches Gebiet sıch diese virtuelle
Staatlichkeit erstreckte, blieb ungewiß. Der welıteste Rahmen, den das Grundgesetz
NanNnnNTeE, 1St das Deutsche Reich in den Grenzen VO 41 Dezember 1937 Um kla-
KG WAal, wWwWer die Staatsbürger dieses virtuellen Staates AI erstens alle deutschen
Staatsangehörigen, die CS ach dem Reichs- un: Staatsangehörigkeitsgesetz
(oder geworden sınd); 7weıtens die Volksdeutschen treilich ach näherer Ma{fßs-
xabe des Grundgesetzes un:! entsprechender Bundesgesetze. Die Klausel, alle eut-
schen Staatsangehörıigen „Deutschen 1m Sınn dieses Grundgesetzes“ erklären,
W ar die weitestgehende un: kühnste Identiftikation der Bundesrepublik mıt dem
Deutschen Reich Die Klausel SeIzZzte keinen Gebietsbezug DAAHT.: Bundesrepublik VO1=-

Au  N S1e bot sıch don-quijotesk das 1949 se1ın mochte als Schutzmacht für BC-
rade die Reichsbürger d dıe nıcht schon 1n der Bundesrepublik lebten, un als
Heımat, 1n die kommen ıhnen treistand. Die Klausel, dıe den Volksdeutschen e1-
He analogen Status eröffnete, sollte auch denen eınen FEinschlufß anbıeten, die der
deutsche Imperialısmus AaUuUS ıhrer Umgebung herausgelöst, vielleicht 1n seıne „voöl
kısche Ordnung“ eingeschlossen, jedentalls aber eiınem Ausschlufß preisge-
geben hatte.

Als „Deutsche 1mM Sınn dieses Grundgesetzes“ konnten dıe deutschen Staatsan-
gehörıgen un dıe Volksdeutschen ımmer 1n Anspruch nehmen, Bürger der Bun-
desrepublık F se1In. Die tatsächliche Anerkennung dieses Anspruchs hıng jeweıls
VO den politischen un rechtlichen Umständen ab Immer aber wurden diese
Deutschen VO  — der Bundesrepublik selbst als hre Bürger anerkannt un so71a] e1IN-
geschlossen. Wann immer diese Deutschen 1n die Bundesrepublik gelangen ONnn-
ten, wurden S1Ce Mitglieder iıhrer realen Inlandsgesellschaft. Die Bundesrepubliık
hıelt sıch offen als der Staat aller Deutschen Hm aller Widerstände: als der
Heı1ımatstaat auch der Burger der Deutschen Demokratischen Republik. Eın eINZIS-
artıges politisches un: rechtliches Wagnıs. Wurde CS bestanden, weıl 6S eın
Deutschland für die Deutschen oine? Um das Vaterland der Deutschen? Wurde CS

bestanden, weıl der Staat des Grundgesetzes als freiheitlicher Verfassungsstaat
ylaubwürdig W Aal un: blieb? Das Multterland des Verfassungspatriot1ismus? ber
diese Fragen un:! eıne Antwort auf S1e nachzudenken, gehört den wichtigsten
Lernstücken, den rechten Weg auch 1n die Zukunft tinden.
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Hıer 1st eıne Anmerkung nöt1g. Das Grundgesetz bezog die eın, welche der ‚völki-
sche  CC Imperialismus eingeschlossen hat Die Opfer der Völker, die dem großen Aus-
schlufß des „völkıschen“ Imper1alısmus unterworftfen aAICIIl, haben 1n diesem 5System
keinen Ort Ihre Belange tielen in die Zuständigkeıt der Staaten, denen S1e angehör-
tCM, und des Völkerrechts. So auch dıe Frage, ob viel Ausschlufß einen Einschlufß
durch Verantwortung ZUuUr Folge habe 1ne Reihe VO Verträgen gaben bruchstück-
hafte Antworten. ine allgemeıne Antwort wurde auf eınen Friedensvertrag vertagt.

Zurück Zzum Duktus: Parallel ihrer Integration 1ın Vergangenheıt un: Zukunft
eiınes „größeren Deutschland“ begab sıch die Bundesrepublik 1in die Europäischen
Gemeinschaften, die auf ganz(Weiıse Räume des so71alen Einschlusses einrich-

Den außersten Rahmen dieses Projekts ergeben die Gebietsgrenzen der Miıt-
oliedstaaten un dıe Staatsangehörigkeit bei eiınem der Miıtgliedstaaten. Das erinnert

Bismarcks LOsung. ber Anfang der europäıischen Entwicklung stand
ers als be1 der Reichsgründung \Vq@) 1867/1871 nıcht eiıne allgemeıine Freizüg1g-
eit. Am Anfang der europäischen Entwicklung standen einzelne Freiheiten: die
Niederlassungsfreiheit, die Freizügigkeıit der Arbeitnehmer, dıe Freiheiten des
Kapitalverkehrs, des Warenverkehrs un! der Dienstleistungen. Diese Freiheiten
durften VO den Angehörigen der Mıtgliedstaaten kraft europäıischen Rechts 1mM
SaNZCH Vertragsgebiet ausgeübt werden. Teilhabe durch Freiheit WAar der CUT'

päische Anfang des so71alen Einschlusses.
Die europäische Inlandsgesellschaftt, die entstand, W al selektiv: eine Gesell-

schaft derer, welche die europäıischen Grundtreiheiten grenzüberschreitend VeOCI-

wiıirklichten. Und der soz1ale Eınschlufßs, den diese Inlandsgesellschaft erfuhr, W AarTr

aller europäıischen Regelungen un Politiken wesentlich mitgliedsstaatlich
epragt. Wo nıcht Europa schon einheitliches der doch übergreitfendes Recht A
schaften hatte, hatte jeder, der die Grundfreiheiten iın Anspruch nahm, eın Recht auf
soz1alen FEinschlufß dort, wohın iıh „seine“ Freiheit tührte un: soweıt der FEın-
schlufß durch „seıne“ Freiheıit geboten W aTl. Späater wurde der Ansatz des ENW(G-Ver-
Lrages vieltältig erweıtert. Damıt 1St auch die Praxıs des europäischen Ansatzes 1M -
THET alltägliıcher geworden: da{fß jeder Deutsche Mitglied eıner anderen europäischen
Inlandsgesellschaft se1n annn un deren so7z1alem Einschlufß teilnımmt, WEeNnNn

TILET: VO eıner der orofßsen der kleinen Freiheiten der Europäischen Gemeinschaft
Gebrauch macht: un da jeder Burger eiınes anderen Miıtgliedstaates Mitglied der
deutschen Inlandsgesellschaft werden ann un: deren soz1alem Einschlufß te1l-
nımmt, W C111 eiß L1UTE 1n der Bundesrepublik Deutschland VO eiıner der orofßen oder
kleinen Freiheiten der Europäischen Gemeiinschaft Gebrauch macht.

So spannungsreıich die deutsche Entwicklung WAal, 1InnOvatıv die europäische
Entwicklung WAar. Die vieltältigsten un!: auch umstrıttensten Veränderungen CI DAr
ben sıch 1m Verhältnis der Bundesrepublik den „SanNz Fremden“, den Aus-
ländern, die nıcht AaUS der Europäischen Gemeiinschaft kommen. Die Welt 1STt kle1-
Ner geworden un! Entternungen haben sıch 1n Nähe verwandelt. Immer mehr
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Konflikte oibt CS auf der Welt politische un: gesellschaftliche Konflikte ebenso W1e€
Konflikte zwischen den oroßen Bevölkerungsmassen un:! den kleinen Ressourcen.
Die Fülle der Note wuchs. Immer mehr Menschen nahmen die Bundesrepublik als
eın Ziel wahr, Freiheit un: Sıcherheit, jedenfalls aber Lebenschancen, vielleicht
auch 1L1UT KRettung tinden Teilhabe durch Arbeit, Teilhabe sıch oder beıides.

U1ie Deutschen selbst und sınd zerrissen 7zwıischen ıhrem Miıtleiden, ıhrer
Verantwortung, ıhrer Scham ber UNSCIECIMNN Reichtum oder auch 1Ur ıhrer Pflicht Zn

Teılen, ihrem Interesse den Arbeıten, die S1e selbst nıcht eisten wollen oder kön-
NECI, auch All dem Unternehmertum, dem die Fremden och den Mut haben, ıh-
Keß Freundschaft der auch Liebe iıhnen, schliefßlich ıhrer Freude eintach der
Vieltalt auf der eınen Seıte, ihrem Unglauben, das Elend der Welt gerade dadurch t1il-
SCH können, da alle dıe aufgenommen werden, die bıs die Grenzen der Bun-
desrepublık gekommen sınd, ıhren Vorbehalten gegenüber den Rısıken der Vıeltalt,
ıhrem MifStrauen gegenüber der Hoffnung der Fremden auf Teilhabe sıch, iıhren
Sorgen gegenüber den Konsequenzen des Teilens, ıhrem Realismus gegenüber den
Kontlikten des Teılens, ıhrem Bangen iıhren Arbeıtsplatz, ıhrem ÄArger ber och
mehr eld für dıe Teilhabe PUtr; ıhrer Genugtuung, ın eınem deutschen, einem VeI-

TAalnien un! homogenen Land leben können, un:! sıcher auch ihrer Unbereitschaft
gegenüber dem Anderen, dem Neuen, der AÄrmut, der Not auf der anderen Seıite. In
einem solchen Chaos VO Wıdersprüchen hat CS das Recht nıcht leicht, Frieden
stiften. Se1it dem / weıten Weltkrieg un:! den Erfahrungen miı1t den totalıtären dyste-
111EIN hat sıch das natıonale Ww1€e das internationale Recht vermehrt des Wıderspruchs
zwıschen der notwendıgen Begrenztheit des soz1alen Einschlusses un den Not-
wendigkeiten seıner OÖffnung un: Erstreckung ANSCHOMLIT un: versucht, ıh A4UuS-

zugleichen. Im natıonalen Recht W ar die Aufnahme des Asylrechts 1n die Vertassung
das wichtigste Beıispıiel. Das internationale Recht holte welıter Au  s Z Schutz der
Flüchtlinge un Heımatlosen, aber auch ZU Schutz der Arbeıter, die 1mM Ausland
Arbeit suchten un:! tanden. Und nıcht 1Ur hıinsıchtlich des Zugangs, auch hınsıchtlich
der Rechtsstellung, des Schutzes Diskriminierung, der Teilhabe soz1alen L e1:
StUNgCN, der Integration. [Das nationale Recht konkretisierte diese Grundsätze. Das
rechtsfreie Ermessen der Fremdenpolizei ist längst der Verrechtlichung gewiıchen.
Recht und Rechtsanwendung stehen jedoch ımmer der aSt der tiefgreitenden
gesellschattlichen Meinungsverschiedenheıten. Inkonsequenzen sınd nıcht selten die
Folge.

Die Unsicherheit der Ausländerpolitik hatte auch ZAT: Folge, da{fß dıe Praxıs der
Einbürgerungen hınter dem Ma{iß zurückblieb, das als ANSCIHNECSSCH erschien, die
Inlandsgesellschaft stabilisieren. Als dıe Diskussion darüber laut wurde, zeıgte
sıch jedoch, daflß sıch die Nachfrage ach Einbürgerungen auf Bedingungen richtet,
die mi1t dem überkommenen Staatsbürgerrecht nıcht 1m Einklang stehen. Eın wel-

Dıssens also Und zudem eın weıteres Problem: Wesentliche Anderungen des
Staatsbürgerrechts konnten die Anerkennung der deutschen Staatsangehörigkeıt
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für die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik selbst innerhal der Bun-
desrepublık gefährden; hatte das Staatsbürgerrecht des Reichs die Handlungsfähig-
eıt des Reichs mıittlerweile doch Jahrzehnte überlebt.

Weder die Freiheiten och die Nöte der Welt, die hınter der Zuwanderung stehen,
können allein durch das Recht und die Praxıs der Bundesrepublik bewältigt werden.
Weder durch Reaktionen des Einschlusses och durch Reaktionen des Ausschlusses.
S1e bedürfen der internationalen Ordnung Un der internatıonalen Kooperatıon.
Konsens un: Potentiale der internationalen Gemeimnschaft bleiben jedoch weıt hin-
ter dem Notwendigen zurück. Und auch die öffentliche Meınung der Bundesrepu-
blik konzentriert sıch auf das, W as un 1ın deren Grenzen geschieht.

Die Gegenwart
Damıt 1STt dieser Bericht 1U längst ın der Gegenwart angekommen. Und einmal
mehr 1St dıe Szene L1IC  r Deutschland 1sSt vereinıgt. Es oibt 1U  — eInNe deutsche Staats-
angehörigkeit. Und alle deutschen Staatsangehörigen haben NUur diese gleiche
Staatsangehörigkeit. TIrotzdem: Der vgemeınsame Einschlufß der Deutschen aUus der
Bundesrepublik Deutschland un: der Deutschen Demokratischen Republik 1m
„größeren Deutschland“ 1St ımmer och nıcht vollkommen geleistet. Miıt der Ver-
ein1gung 1STt auch das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht A4aUusSs seiner Erstarrung eNtTt-
lassen. Neue Entscheidungen sınd möglıch, un alte Unsicherheiten gewınnen GHG

Bedeutung.
Die ınternatiıonalen Verträge, die abgeschlossen wurden, der Zwei-plus-

Vıer- Vertrag eıne „abschliefßende Regelung 1ın bezug auf Deutschland“ treffen,
WAar nıcht, W 4S jJahrzehntelang als Friedensvertrag erwartet worden W al. So stellte
sıch auch die Frage NECU, welchen Einschlufß der orofße Ausschlufß unterdrückter
Völker durch den deutschen Imper1ialısmus 7A08 Folge hat

Vor allem aber Das Konzept des soz1alen Einschlusses IS 1n Not Die Gewichte
haben sıch VO  > der Ordnung der Freiheit weIılt auf die Teilhabe kraft Politik VeEI-

lagert. Dabei hat die Natıon den Weg VO  w der Vergangenheıt 1n die Zukunft des
z1alen Einschlusses verloren.

Se1lt den Gründerjahren hat eın Jahrzehnt die europäische Integration (QL068  —_

vebracht W1€e dıe 990er Jahre Die Europäische Unıion bestimmt mehr un:! mehr den
Raum un! dıe Gestalt soz1alen Einschlusses. Wır sınd Unionsbürger veworden. Daß
alle Burger eınes Miıtgliedstaates potentielle Mitglieder der Inlandsgesellschaften e1-
1105 jeden anderen Mitgliedstaates sınd, wırd mıiıt der anstehenden Erweıterung der
Unıion nıcht 1LL1UT quantıtatıv, sondern auch qualitativ eıne eCue Bedeutung gewınnen.

Die Überflüsse un: die Nöte der Welt werden einander immer niäher kommen.
Dıie Wanderungen un: Fluchten werden weıter zunehmen. Internationale Ordnun-
SCNH, ZYAU| gegründet, die Chancen so7z1alen Einschlusses besser verteılen, wach-

247



Hans Zacher

SCMHN Zum Beispiel Dıe Welthandelsorganıisatıon bestimmt längst das Recht und dıe
Wıirklichkeit des soz1alen Einschlusses den eiısten Ländern der Welt ber SIC

wachsen nıcht un: nıcht 111er richtig Zum Beispiel Die internationale (7@e=
meıinschaft 1ST bıs nıcht imstande, die Umwelt diese allgemeinste Ressource
des soz1alen FEinschlusses wırksam schützen SO wırd auch die Nachfrage, 111 die
Bundesrepublik kommen ıhr arbeıiten un leben, we1lter wachsen

In dieser Lage uUNseTCS (GGemeinwesens SCTITGL. GL Verlegenheit un: der Dy-
namık SC11NCS Umfteldes kommt der Frage WeT Land ebt Wer FABEN Inlandsge-
sellschaft gyehört letztlich Wer als Büurger diesen Staat keine SCIHINSCIC Be-
deutung Z als JC Wer 1U dieser Stelle versuchen wollte, Andeutungen

ski7z7zieren WEr das SC1II soll WEr also Land leben un: WEr dıe deutsche
Staatsangehörigkeıt erwerben sollte könnte sıch 1Ur Mif(tverständnissen aussetfzen

Im übrıgen 1ST 6X S WI1C Jacob Burckhardt SagtT, dafl CN IST, WEeNnNn WIT aus der
Geschichte lernen wollen: Nır wollen durch Erfahrung nıcht ohl klug für C111

andermal) als vielmehr tür ımmer) werden.“
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